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RS OGH 1974/2/14 13Os166/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1974

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Gleichartige Verbrechensmenge setzt voraus, daß die zur Subsumtion wesentlichen Sachverhaltselemente für alle

Taten gemeinsam seien. Dies tri6t dann nicht zu, wenn die einzelnen Handlungen rechtlich einen völlig verschiedenen

Stellenwert haben.
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